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Exklusiv-Interview mit Dr. Rudolf Bünte, Referent Arbeitser-
laubnisverfahren in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 
und Annette Tigges-Thies, Geschäftsbereichsleiterin Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 

2004 sind zehn Staaten Mittel- 
und Osteuropas in die EU neu auf-
genommen worden. Im Rahmen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit in-
nerhalb der EU sind für acht dieser 
Staaten seinerzeit Übergangsrege-
lungen festgelegt worden, die im 
April 2011 auslaufen. Was bedeu-
ten diese Übergangsregelungen für 
das Verfahren bei der Bundesagen-
tur für Arbeit?

Dr. Rudolf Bünte: Wichtig ist, zu 
sehen, dass alle Staaten, die der 
Europäischen Union beigetreten 
sind, vollwertige Mitglieder der Eu-
ropäischen Union sind. Dies be-
deutet, dass die Staatsbürger der 
neuen EU-Mitgliedstaaten grund-
sätzlich alle Rechte genießen, die 
die Unionsbürgerschaft mit sich 
bringt. In unserem Zusammenhang 
ist damit  das Recht gemeint, un-
gehindert in einem anderen EU-
Mitgliedstaat eine nichtselbstän-
dige Beschäftigung aufzunehmen, 
ohne dass dies durch bürokrati-
sche Hürden verhindert oder weni-
ger attraktiv gemacht wird.

Es ist auch nicht so, dass die Bei-
trittsverträge diese Rechte für die 
neuen EU-Mitgliedstaaten unmit-
telbar eingeschränkt hätten. Auf 
die Übergangsregelungen konnten 
die „alten“ EU-Mitgliedstaaten zu-
rückgreifen, wenn sie aus natio-
nalen arbeitsmarktlichen Gründen 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit noch 
nicht befürworten konnten und auf 
nationaler Ebene die politische 
Entscheidung trafen, in der Über-
gangszeit die nicht selbständige 
Beschäftigung noch von einer nati-
onalen behördlichen Genehmigung 
abhängig zu machen. 

Da die Bundesrepublik Deutsch-
land von dieser Möglichkeit der na-
tionalen Beschränkung Gebrauch 
gemacht hat, bedeutete das, dass 
z. B. ein polnischer Arbeitneh-
mer, der auf dem Territorium der 
Bundesrepublik Deutschland eine 
nicht selbständige Beschäftigung 
aufnehmen wollte, hierfür eine 
Arbeitsgenehmi-
gung der Agentur 
für Arbeit einho-
len musste, und 
zwar der Agentur 
für Arbeit, in de-
ren Bezirk die Be-
schäftigung aufge-
nommen werden 
sollte. Der Antrag 
wurde von dem 
Arbeitnehmer ge-
stellt. Die Agentur 
für Arbeit klärte  
mit dem Arbeitge-
ber in ihrem Be-
zirk die konkreten 
Modalitäten der zu 
besetzenden Stel-
le (z. B. Lohnhöhe, 
Qualifikationsan-
forderungen) und 
prüfte, ob für die 
Stelle nicht deut-
sche oder andere 
sogenannte bevor-
rechtigte Bewer-
ber zur Verfügung 
standen. Wenn dies nicht der Fall 
war und die Beschäftigungsbedin-
gungen darüber hinaus ortsüblich 
waren (z. B. was das Lohnniveau 
betrifft), wurde die Arbeitsgeneh-
migung-EU erteilt. 

Wenn die Übergangsregelungen 
im April 2011 auslaufen, bedeu-

tet dies, dass eine Arbeitsgeneh-
migung nicht mehr erforderlich ist, 
wenn z.B. ein tschechischer Bür-
ger in Regensburg eine Beschäfti-
gung als IT-Fachkraft, Maurer, Bä-
cker usw. aufnehmen möchte. Es 
genügt, wenn sich der ausländische 
Arbeitnehmer und der deutsche Ar-
beitgeber handelseinig werden.

2007 folgte der EU-Beitritt von 
Bulgarien und Rumänien. Auch 
hier wurden Übergangsregelungen 
für Arbeitnehmerfreizügigkeit ge-
schaffen. Wie sehen diese Rege-
lungen aus, und gab es gegenüber 
diesen beiden EU-Mitgliedstaaten 
Unterschiede bei der Durchfüh-
rung der Übergangsregelungen? 
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Annette Tigges-Thies: Die Über-
gangsregelungen sind dieselben 
wie bei den Beitrittsländern aus 
2004. Auch hier wurde den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit einge-
räumt, eine Genehmigungspflicht 
einzuführen. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat davon Gebrauch 
gemacht. Weil der Beitritt der Re-
publiken Bulgarien und Rumänien 
gut zweieinhalb Jahr später erfolg-
te, verschob sich auch die Sieben-
jahresfrist der Übergangsregelung. 
Diese Übergangsregelungen gel-
ten also für Rumänien und Bulga-
rien auch nach dem 1. Mai 
2011 weiter und enden 
spätestens am 31. Dezem-
ber 2013. Praktisch heißt 
das, dass das Arbeitsge-
nehmigungsverfahren für 
diese Länder noch bis zum 
Ende der Übergangsfrist 
weiter durchgeführt wird.

Ab Mai 2011 wird es nun 
eine Neuausrichtung des 
Arbeitsmarktzulassungs-
verfahrens geben. Kommt 
diese Neuregelung ange-
sichts des zunehmenden 
Mangels von Fachkräften in 
einzelnen Wirtschaftsberei-
chen in Deutschland gera-
de zum rechten Zeitpunkt? 

Dr. Rudolf Bünte: Mit dem 
Wegfall der Arbeitsgeneh-
migungsverfahren für die 
EU-8-Staaten ab 1. Mai 
2011 entfallen rund 50% 
der Arbeitsgenehmigungs-
vorgänge. Nach dem 1. Mai 
2011 verbleiben bei der 
Bundesagentur für Arbeit noch die 
Verfahren für bulgarische und ru-
mänische Staatsangehörige sowie 
die Arbeitsmarktzulassungen von 
Drittstaatsangehörigen, also Bürger 
aus Staaten außerhalb der Europä-
ischen Union. Diese äußeren Ver-
änderungen waren Anstoß für uns, 
die Handhabung des Arbeitsmarkt-
zulassungsverfahrens zu verändern. 

Würden wir nach dem 1. Mai 2011 
noch in jeder Agentur für Arbeit 

das Verfahren durchführen, wäre 
die Zahl der Anträge pro Agentur 
sehr niedrig. Gleichzeitig sind die 
rechtlichen Verfahrensregelungen 
sehr kompliziert. Es wäre damit nur 
schwer zu rechtfertigen, in jeder 
Agentur einen Mitarbeiter für die-
sen Aufgabenbereich abzustellen. 
Eine neue organisatorische Aufstel-
lung war also wegen der äußeren 
Rahmenbedingungen zwingend. 

Annette Tigges-Thies: Gerade die 
aktuelle Situation auf dem Arbeits-
markt stellt auch einen passenden 

Zeitpunkt für die Umorganisation 
dar. Standardisierte einheitliche 
Arbeitsabläufe sind für alle Be-
teiligten eine Erleichterung. Und 
wenn Fachkräfte auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt benötigt wer-
den, können einfache Verfahren 
den Zugang weniger kompliziert 
machen. Wir wollen durch stan-
dardisierte Arbeitsschritte in fach-
lich spezialisierten Teams auch ge-
währleisten, dass die Entscheidung 
rasch getroffen werden kann.

Was beinhaltet die Neuregelung 
des Arbeitsmarktzulassungsver-
fahrens im Mai 2011 nun im Ein-
zelnen? Was bedeutet insbesonde-
re die „Bündelung des Verfahrens“ 
und die „Zuordnung des Arbeits-
marktzulassungsverfahrens zur 
Zentralen Auslands- und Fachver-
mittlung (ZAV)“?

Annette Tigges-Thies: Wie schon 
erwähnt, kann das Verfahren wegen 
des geringen Aufkommens nicht 
mehr in jeder Agentur für Arbeit 

durchgeführt werden. Die BA 
hat sich dafür entschieden, 
diese Aufgabe in einer Orga-
nisationseinheit zusammen-
zufassen und von dort aus 
bundesweit über alle Agen-
turbezirke hinweg zu bear-
beiten. Bündelung der Auf-
gabe heißt, dass die Aufgabe 
von einer Dienststelle der BA 
übernommen wird, der Zen-
tralen Auslands- und Fach-
vermittlung  (ZAV). Die ZAV 
hat bereits in anderen Auf-
gabenbereichen Erfahrung 
darin, bundesweit aktiv zu 
sein, so etwa in der interna-
tionalen Arbeitsvermittlung 
von und nach Deutschland. 
Bereits in der Vergangen-
heit war die ZAV für einzelne 
Aufgaben im Arbeitsmarkt-
zulassungsverfahren zustän-
dig, z.B. bei der Zulassung 
ausländischer Saisonkräfte 
in der Landwirtschaft oder 
bei dem Einsatz ausländi-
scher Mitarbeiter in Kon-
zernen, dem so genannten 

Intra Company Transfer. We-  
gen der  internationalen Ausrich-
tung der ZAV und der bereits bisher 
gewonnenen Erfahrung in Arbeits-
marktzulassungsverfahren war die 
Zuordnung des Verfahrens der Ar-
beitsmarktzulassung insgesamt zur 
ZAV ein naheliegender Schritt. Ab 
1. Mai 2011 werden sechs Teams 
der ZAV die Arbeitsmarktzulassung 
ausländischer Arbeitnehmer für die 
gesamte Bundesrepublik bearbei-
ten. Diese Teams sind auf die ZAV-

Annette Tigges-Thies.
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Standorte Bonn, Duisburg, Frank-
furt am Main und München verteilt. 

Dr. Rudolf Bünte: Die rechtlichen 
Regularien sehen vor, dass in etwa 
50% der Fälle eine Vorrangprüfung 
durchzuführen ist, also eine Prü-
fung, ob sogenannte bevorrechtig-
te Arbeitnehmer für eine freie Stel-
le zur Verfügung stehen. Diese Ein-
schätzung kann in der Regel nicht 
abschließend aus einem zentralen 
Stützpunkt heraus getroffen wer-
den. Daher muss die ZAV hier eine 
Stellungnahme der Agentur für Ar-
beit einholen. Dasselbe gilt für die 
Frage, ob die Beschäftigungsbedin-
gungen für den ausländischen Ar-
beitnehmer den Beschäftigungsbe-
dingungen entspricht, die vor Ort 
üblich sind. Diese Stellungnahme 
wird in einem IT-gestützten Verfah-
ren eingeholt, so dass Verfahrens-
verzögerungen hier auf ein Mini-
mum reduziert sind. 

Gilt die Neuregelung des Arbeits-
marktzulassungsverfahrens auch für 
Bulgarien und Rumänien? 

Dr. Rudolf Bünte: Ja, genau. Das 
heißt, dass auch bulgarische und 
rumänische Arbeitnehmer ihre An-
träge auf Erteilung einer Arbeits-
genehmigung-EU ab Mai 2011 an 
den ZAV-Standort schicken. Die 
Entscheidung wird in dem Stand-
ort getroffen und auf dem Postweg 
dem Arbeitnehmer zugeschickt. 
Wie das Verfahren genau läuft und 
an welchen ZAV-Standort der An-
trag geschickt wird, ist jetzt schon 
im Internet unter der Adresse 
www.zav.de > Arbeitsmarktzulas-
sung nachzulesen.

Die Anträge können auch in den 
Agenturen für Arbeit abgegeben 
werden, die dann für die umgehen-
de Weiterleitung an die ZAV Sor-
ge tragen. Das Verfahren wird aber 
natürlich beschleunigt, wenn der 
Antrag gleich auf dem Postweg an 
die ZAV übersandt wird. 

Die Arbeits- und Aufenthaltser-
laubnis ist oft mit ganz spezifi-

schen Fragen für den einzelnen Ar-
beitnehmer bzw. Arbeitgeber ver-
bunden. Bis jetzt waren dafür die 
örtlichen Behörden zuständig. Ist 
die Beratung „externer Kunden“ 
trotz der neuen Stützpunktbildung 
im Rahmen der ZAV weiterhin si-
chergestellt?

Annette Tigges-Thies: Diese Frage 
war bei der Konzeption der Neu-
organisation von zentraler Bedeu-
tung. Bisher war es ja möglich, 
dass ein Kunde in der Arbeitsagen-
tur vor Ort alle Fragen des Arbeits-
genehmigungsverfahrens klären 
konnte. Ein persönlicher Besuch 
in dem ZAV-Stützpunkt zur Klä-
rung arbeitsgenehmigungsrecht-
licher Fragen wird nicht mehr so 
leicht möglich sein. Deswegen bie-
ten wir den Kunden – und zwar so-
wohl Arbeitgebern, Arbeitnehmern, 
aber auch Behörden und anderen 
Institutionen – eine qualifizierte te-
lefonische Beratung an. Das heißt, 
dass ab 1. Mai 2011 eine zentrale 
Telefonnummer freigeschaltet wird 
((02 28) 7 13 20 00), die ledig-
lich für Auskünfte auf dem Gebiet 
des Arbeitserlaubnisverfahrens re-
serviert ist. Diese Rufnummer ver-
bindet unmittelbar in das zustän-
dige Arbeitserlaubnisteam der ZAV. 
Dort stehen fachlich spezialisier-
te Mitarbeiter für die Klärung von 
Verfahrens- und Rechtsfragen zur 
Verfügung. Auch Sachstandsan-
fragen können unter dieser Tele-
fonnummer  geklärt werden. Aber 
auch die Agenturen für Arbeit wer-
den Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern gerne behilflich sein, Fragen 
zum Arbeitserlaubnisverfahren an 
das zuständige Team der ZAV zu 
adressieren.

Dr. Rudolf Bünte: Unsere Erhebun-
gen haben ergeben, dass schon 
bisher in den meisten Fällen die 
Fragen zum Arbeitsgenehmigungs-
verfahren telefonisch geklärt wur-
den. Ich denke also, dass es keine 
größere Umgewöhnung bedeutet, 
wenn unsere Kunden künftig Aus-
künfte über eine zentrale Telefon-
nummer einholen. 

Harald Zschiedrich (Hrsg.)
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
in Grenzregionen

BWV Berliner Wissenschafts-Verlag 
2011, 435 S., 45,– c, ISBN 978-3-
8305-1867-9 

20 Jahre nach Beginn der Transforma-
tion und sieben Jahre nach der EU-
Osterweiterung stellt sich in Bezug auf 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
in Grenzregionen die Frage, inwieweit 
es an den neuen EU-Binnengrenzen 
tatsächlich bereits zur Herausbildung 
integrierter Wirtschaftsregionen gekom-
men ist. Grenzen können trennen oder 
verbinden. Grenzregionen sind Räume, 
in denen sich Menschen besonders in-
tensiv begegnen und andererseits auch 
Unterschiede im wirtschaftlichen, aber 
auch politischen und kulturellen Niveau 
spürbar sind. Es sind äußerst komplexe 

wirtschaftliche und soziale Gebilde. Im 
vorliegenden Buch veranschaulichen 
zahlreiche Beiträge besonders aus der 
Wirtschaftspraxis die komplizierten  Aus-
gangsbedingungen für Unternehmens-
kooperationen, machen aber auch den 
Wandel vom Konzept der „verlängerten 
Werkbank“ hin zum Partner in interna-
tional verflochtenen Wertschöpfungsket-
ten deutlich. Das Buch, welches sich 
in starkem Maße auf Erfahrungen in 
der deutsch-polnischen bzw. deutsch-
tschechischen Grenzregion konzentriert, 
macht auch Schwachstellen in der Zu-
sammenarbeit in den Grenzregionen 
sichtbar. Weil, wie es im Klappentext 
heißt, die infrastrukturelle Vernetzung 
noch nicht den Anforderungen genügt, 
und die Wirkung der regionalen Wirt-
schaftsförderungen noch öfters verpufft, 
da diese noch zu wenig auf die konkre-
ten unternehmensspezifischen Bedürf-
nisse ausgerichtet ist. Ein hochaktuel-
les, material- und faktenreiches Buch, 
getragen von der Überzeugung, dass in 
einem erweiterten Europa eine gute wirt-
schaftliche Zukunft in den untersuchten 
Grenzregionen auf Dauer bestimmt mög-
lich ist.                (jk)


